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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Anastasios Poumpouridis – aktuell „Unbekannt“, zuletzt 
bekannte Wohnanschrift: „Kleeberger Str. 23, 35510 Butzbach“, liegt 
beim Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 
22 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Rechtswahrungsanzeige der Stadt Hagen vom 22.05.2026, Akten-
zeichen 55/711C – 9593. 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Swierczek in Zimmer D.324, Telefon 
02331 207 3124, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher 
Anmeldung, in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 22.05.2026                             Dennis Rehbein (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Hosam Alhonidi, wohnhaft: in Syrien liegt beim Fachbereich 
Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzung der Stadt Hagen vom 22.05.2026, Aktenzeichen 
55/711E-9594. 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Herrn Müller, 
Zimmer D 315, Tel. 207-2806, nach vorheriger Absprache in Empfang 
genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 22.05.2026                            Dennis Rehbein (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Calin, Ilie, wohnhaft:  im Vereinigten Königreich Großbritannien 
und Nordirland liegt beim Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt 
Hagen, Berliner Platz 22 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzung der Stadt Hagen vom 27.05.2026, Aktenzeichen 
55/711A-9695/9696/9698/9699. 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Herrn Müller, 
Zimmer D 315, Tel. 207-2806, nach vorheriger Absprache in Empfang 
genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 27.05.2026                            Dennis Rehbein (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Frau Vanessa Schmidt, wohnhaft:  unbekannt (letzte bekannte 
Anschrift Niedernhofstr. 23, 58099 Hagen) liegt beim Fachbereich 

Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Einstellungsbescheid der Stadt Hagen vom 27.05.2026, Aktenzeichen 
55/712E-55111. 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Frau Roque 
Campos, Zimmer D 324, Tel. 207-5704, nach vorheriger Absprache in 
Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 27.05.2026                             Dennis Rehbein (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Festlegung des Stadtumbaugebiets „Hagen-Pakt“ als Sonder-
fördergebiet zur Quartiers- und Immobilienentwicklung, gemäß 
§171b Nr. 1 BauGB 
 

Der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung am 21.05.2026 den 
Beschluss gefasst, ein Stadtumbaugebiet „Hagen-Pakt - 
Sonderfördergebiet zur Quartiers- und Immobilienentwicklung“ gemäß § 
171b Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der z.Zt. geltenden Fassung 
festzulegen. Der Geltungsbereich umfasst alle Grundstücke und 
Grundstücksteile innerhalb der Gebietsabgrenzung. Dieser ist der 
Planzeichnung zu entnehmen. 
 

 
 

Mit dem Beschluss zur Festlegung als Stadtumbaugebiet gemäß § 171b 
BauGB schafft die Stadt Hagen die planerische und rechtliche Grundlage 
für gezielte Maßnahmen zur Stabilisierung und Entwicklung des 
Wohnungsbestandes. 
Das abgegrenzte Gebiet wird als Sonderfördergebiet zur Quartiers- und 
Immobilienentwicklung“ für die Bereiche Altenhagen, Eckesey, 

http://www.hagen.de/
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Bahnhofsquartier, Wehringhausen und Haspe festgelegt, um nicht 
zukunftsfähige Immobilien zu beseitigen und eine nachhaltige 
Wohnungsmarktstabilisierung, durch die Modernisierung von Wohn-
raum zu schaffen. 
Die konkreten Ziele und Maßnahmen des Stadtumbaugebietes ergeben 
sich aus dem Integrierten Stadtumbaukonzept „Hagen-Pakt“ – Stand Mai 
2026. Das Konzept kann im Bürgerinformationssystem der Stadt Hagen 
eingesehen werden. 
 

Rechtsgrundlage 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3634), in der zuletzt gültigen Fassung. 
 

Hagen, 22.05.2026                             Dennis Rehbein (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 7/24 (722) Sondergebiet 
Feithstraße / Steubenstraße – Verfahren nach § 13a BauGB 
hier:  
a) Eingegangene Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligungs-

verfahren 
b) Satzungsbeschluss 
 

Die Lage und der Geltungsbereich sind aus dem folgenden Karten-
ausschnitt zu entnehmen: 
 

 
 

Der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung am 21.05.2026 folgenden 
Beschluss gefasst: 
 

a) Nach eingehender Prüfung der öffentlichen und privaten Belange 
werden die im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
vorgebrachten Anregungen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB zurück-
gewiesen bzw. es wird ihnen im Sinne der nachfolgenden 
Stellungnahmen der Verwaltung entsprochen. Die Sitzungsvorlage 

wird Bestandteil des Beschlusses und ist als Anlage Gegenstand der 
Niederschrift. 

 

b) Der im Sitzungssaal ausgehängte und zu diesem Beschluss 
gehörende vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 7/24 (722) 
Sondergebiet Feithstraße / Steubenstraße – Verfahren nach § 13a 
BauGB wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der zurzeit gültigen 
Fassung als Satzung beschlossen. Dem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan ist die Begründung vom 09.12.2025 gemäß § 9 Abs. 
8 BauGB beigefügt, die als Anlage Gegenstand der Niederschrift ist. 

 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 7/24 
(722) Sondergebiet Feithstraße / Steubenstraße – Verfahren nach § 13a 
BauGB liegt im Stadtbezirk Mitte, in der Gemarkung Halden, Flur 1 und 
umfasst das Flurstück 484. Die östliche Grenze des Geltungsbereiches 
bildet die Feithstraße (L 704) bis zur nördlich gelegenen Dauer-
kleingartenanlage „Loxbaum“. Im Nordwesten schließt das Grundstück 
Steubenstraße 43 an. Die südwestliche Grenze des Geltungsbereiches 
bildet ein Teil der Steubenstraße (Flurstück 487) mit vorhandener 
Wendeanlage (Flurstück 488). Südöstlich grenzen die Grundstücke der 
Wohngebäude Steubenstraße 64 und Feithstraße 147 an das Plangebiet 
an. 
 

Die genaue Abgrenzung ist dem im Sitzungssaal ausgehängten 
Bebauungsplan zu entnehmen. Der Bebauungsplan im Maßstab 1:500 
ist Bestandteil des Beschlusses. 
 

– Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. – 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
Der vorstehende Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 7/24 (722) Sondergebiet Feithstraße / Steubenstraße 
– Verfahren nach § 13a BauGB wird hiermit ortsüblich öffentlich 
bekanntgemacht. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung gemäß § 
7 Abs. 6 GO NRW nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 

Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Rechtsgrundlagen: 
§ 13a und § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I. S. 3634) in Verbindung mit §§ 7 und 41 Abs. 1 
Buchstabe f) der GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10.07.2025 (GV. NRW. S. 618). 
 

Hingewiesen wird ferner: 
- auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über 
die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche 
wegen Planungsschäden infolge der Aufstellung/Änderung eines 
Bebauungsplanes:  
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn 
die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3 S. 1 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird. 
 

- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 1 BauGB. 

http://www.hagen.de/
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Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses 
Gesetzbuches ist für die Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplanes 
und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn  
1. entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der 

Gemeinde bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen, in 
wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt oder bewertet 
worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das 
Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2, § 4a Abs. 3, Abs. 4 S. 2, nach § 13 Abs. 
2 S. 1 Nr. 2 und 3, auch in Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 
13b, nach § 22 Abs. 9 S. 2, § 34 Abs. 6 S. 1 sowie § 35 Abs. 6 S. 5 
verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn 
a) bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden 

oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt 
worden sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich 
waren oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, 

b) einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, 

c) (aufgehoben) 
d) bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Abs. 2 S. 1 

nicht für die Dauer einer angemessenen längeren Frist im 
Internet veröffentlicht worden ist und die Begründung für die 
Annahme des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes 
nachvollziehbar ist,  

e) bei Anwendung des § 3 Abs. 2 S. 5 der Inhalt der 
Bekanntmachung zwar in das Internet eingestellt wurde, aber 
die Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 zu 
veröffentlichenden Unterlagen nicht über das zentrale 
Internetportal des Landes zugänglich gemacht wurden, 

f) bei Anwendung des § 13 Abs. 3 S. 2 die Angabe darüber, dass 
von einer Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen wurde 
oder 

g) bei Anwendung des § 4a Abs. 3 S. 4 oder des § 13, auch in 
Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13b, die 
Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach 
diesen Vorschriften verkannt worden sind; 

3. die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans 
und der Satzungen sowie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 
Abs. 1 S. 2 HS. 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt 
worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung des 
Flächennutzungsplanes oder der Satzung oder ihr Entwurf 
unvollständig ist, abweichend von HS. 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die 
Begründung hierzu nur in unwesentlichen Punkten unvollständig ist,  

4. ein Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungsplan oder 
die Satzung nicht gefasst, eine Genehmigung nicht erteilt oder der 
mit der Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der 
Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht worden ist. 

 

Soweit in den Fällen des S. 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen 
Punkten unvollständig ist, hat die Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu 
erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
 

- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 2 BauGB. 
Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, 
wenn 
1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen 

Bebauungsplanes (§ 8 Abs. 2 S. 2) oder an die in § 8 Abs. 4 
bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung eines 
vorzeitigen Bebauungsplanes nicht richtig beurteilt worden sind; 

2. § 8 Abs. 2 S. 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplanes 
aus dem Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne dass 
hierbei die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende 
geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt 
worden ist, dessen Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 6 nach 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes herausstellt; 

4. im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne 
dass die geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt 
worden ist. 

 

- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 2a BauGB. 
Für Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren nach § 13a, auch 
in Verbindung mit § 13b, aufgestellt worden sind, gilt ergänzend zu den 
Absätzen 1 und 2 Folgendes: 
1. (aufgehoben) 
2. Das Unterbleiben der Hinweise nach § 13a Abs. 3 ist für die 

Rechtswirksamkeit des Bebauungsplanes unbeachtlich. 
3. Beruht die Feststellung, dass eine Umweltprüfung unterbleiben soll, 

auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 13a Abs. 1 S. 2 Nr. 2, 
gilt die Vorprüfung als ordnungsgemäß durchgeführt, wenn sie 
entsprechend den Vorgaben von § 13a Abs. 1 S. 2 Nr. 2 
durchgeführt worden ist und ihr Ergebnis nachvollziehbar ist; dabei 
ist unbeachtlich, wenn einzelne Behörden oder sonstigen Träger 
öffentlicher Belange nicht beteiligt worden sind; andernfalls besteht 
ein für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplanes beachtlicher 
Mangel. 

4. Die Beurteilung, dass der Ausschlussgrund nach § 13a Abs. 1 S. 4 
nicht vorliegt, gilt als zutreffend, wenn das Ergebnis nachvollziehbar 
ist und durch den Bebauungsplan nicht die Zulässigkeit von 
Vorhaben nach Spalte 1 der Anlage 1 zum Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung begründet wird; andernfalls besteht 
ein für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans beachtlicher 
Mangel. 

 

- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 3 BauGB. 
Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan oder die Satzung 
maßgebend. Mängel, die Gegenstand der Regelung in Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden, 
im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvorgang nur erheblich, wenn sie 
offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind. 
 

- auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB. 
Unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Stadt Hagen (Fachbereich 
Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung, Rathaus I, 
Rathausstraße 11, 58095 Hagen) unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden 
sind. S. 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
beachtlich sind. 

 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
Nr. 7/24 (722) Sondergebiet Feithstraße / Steubenstraße – Verfahren 
nach § 13a BauGB als Satzung in Kraft. 
 

Planeinsicht: 
Nach § 10 Abs. 3 BauGB liegen der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
Nr. 7/24 (722) Sondergebiet Feithstraße / Steubenstraße – Verfahren 
nach § 13a BauGB und die Begründung vom 09.12.2025 gemäß § 9 Abs. 
8 BauGB ab sofort beim Fachbereich Geoinformation und 
Liegenschaftskataster der Stadt Hagen, Rathaus II, Berliner Platz 22, 
58089 Hagen, Zimmer B.104 dauernd während der Dienststunden zur 
Einsichtnahme bereit. Jedermann kann den Bebauungsplan und die 
Begründung einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 

Darüber hinaus können die Planunterlagen im Internet auf der Seite der 
Stadt Hagen unter www.hagen.de / Menü: Unser Service / Planen, Bauen 
und Wohnen / Stadtpläne - Das GeoDatenPortal / Planen und Bauen 
eingesehen werden. 
 

Hagen, 27.05.2026                             Dennis Rehbein (Oberbürgermeister) 

http://www.hagen.de/
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